
Die Folter ı Rechtsleben der Vergangenheit
Von OBERT GG

Die Berichte, die HS ach dem Zusammenbruch ber die geheimen
Machenschaften des nationalsozialistischen Terrorsystems, namentlich
ber das Treiben der Gestapo ren kamen leßen erkennen daß ı
der hinter uns liegenden eit WeNn uch nıcht Von den ordentlichen (3
richten und Staatsanwaitschaften doch jedenfalls VO  ‚ der Polize1
iıttel P Erzwıngung VON Geständnissen angewandt wurden, VO  5 denen
mna  ®] glaubte, daß S1Ee Jangst. un: fur VerBahschenh Zeit_
eHOÖOLteEN

Auf welche Art Uun! W eise einzelnen un welchem Umfang solch.
ıttel FÜr gewöÖhnlich Folter oder Tortur genannt AB An=-

wendung kamen 1ST vorläufig noch nıicht übersehen und annn ohl
erst spaterer Ze1it endgültı geklärt werden ber allein schon die
atsachne daß solche Unmenschlichkeiten Häftlingen be1l Kul-
urvolk des Jahrhunderts vorgekommen sSind IST: beschämend
und hat allenthalben, uch Deutschland selbst, ach ihrem Bekannt-
werden Eintsetzen und Abscheu erregt.

1bt U uch eın Wort, das für die Verurteilung olcher Untaten
STAr Warce, 1st do  B leider Tatsache, daß der eutsche
Polizeistaa der TEe , N der Anwendung VON Tortur un
Folter selbst 2() Jahrhundert nicht alleın dasteht Bevor der a11l0-
nalsozialismus Deutschland Herrschaft antrat hatten uch
unNnlserer Zeeit die Polizeiorgane anderer Staaten solche ittel
schon unbedenklich angewan wenn S1e besonders gefährli  en ALOT=
brechern namentlich aber politisc verdä  t1gen Personen el
gehen wollten un:! der Vergangenheıt en WIL die Erzwingung VO  }

(zeständnissen m1T der Folter bei den meilsten Kulturvölkern der
rde Ks 1ST er wohl angebracht, geschichtlichen Rückblick
einmal die Entwicklung dieser h88% aute der Zeiten darzustellen,
mMag dieses Kapıitel menschlicher „Kultur‘‘-geschichte auch sich sehr
unerquicklich SE1IN.

anche Völker en die Folter nicht gekannt, VOL em N1C die
semitischen Babylonier Assyrıer en un Araber wohl ber
dle en Agypter die Chinesen LO Japaner Auch die beiden be-
deutendsten Kulturvölker des Altertums die Griechen un! Römer
kannten S1Ee und wandten S1E allerdings anfangs 1Ur Skla-
ven wahrheitsgemäßen Aussage veranlassen In er
elt wurde der Irele Bürger weder Griechenland noch Rom g-.
foltert, hart Uun!: unerbittlich das altrömische eCc SONST. auch Wa  H

Das 1e grundsätzlich auch der römischen Kazi1iserzeit unächst S

Der annn wandelten sich Jangsam die ın In der spateren Kailiser-
Ze1T wandte INa  } die Ssog peinli  © ra (quaest10) uch Krele
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und ZWar Beschuldigte W1e Z.e gen; grundsätzlich ZWAaTr NUur

Kapitalprozessen, gelegentlich aber auch bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten, Steuerprozessen. Allerdings wurden Freie 18205& au S-
nahmsweise diesen Verfahren unterworfen un NUur annn WEeNnNn S1Ee

den unteren Klassen (humiliores) gehörten ber Hochverrats-
PTFrOZESSCH (crimen laesae maJjestatıs verschonte Ina n1ıemanden auch
HIC die höheren Stände (honestiores), mochten S1e NnUu Beschuldigte
oder uch 1Ur Zeugen SC1ILNMN Da die politische Ae 1er bedroht Wal,
schien jedes 1ıttel reCl Man War sich ZWar einsichtigen reisen
ohl darüber klar daß dlie ‚„„quaestlo‘ eın recl bedenkliches ittel Z
Erforschung der anrnel SE Der ro römische Rechtslehrer Ulpilan
es I8 CAF)) nennt S1E eiIiNe L eSs ragılis CIHE bedenkliche Sache, und
ma Z außersten OTSIC| be]l ihrer Anwendung Und der heilige
Augustinus (De C1vıtatfe Del CX schildert m1T ergreifenden orten
wıieviel en die Folter schon ber unschuldige Menschen gebracht
habe Der geholfen hat das es nichts

Nach der Völkerwanderung übernahmen die romanı1slerten (Germanen-
stamme mit dem roömIischen eCc auch die KHolter un wandten S1C

i1ıhrem Gerichtsverfahren Dagegg'n en die nN1C romanısliıerten (Zer“
9 nament]lı die deutschen Stämme, die Folter zunächst N1C| g-
habt Sie kamen auch, selbst nachdem S1e m1t röm1ischem Rechtsbrauch
bekannt geworden 9 zunächst gar nicht 1n ersuchung, S1e

übernehmen ennn die nwendung der Folter SEetzZ grundsätzlich VOI'-
Aaus daß die öffentliche Gewalt VO  m sich A4aus die erbrecher verfolgt und
der Bestrafung uführt Bei den nicht romanıslerten Germanen, also
uch den Deutschen, War das aber bisZUIM Hochmittelalter N1ıC der Fall
Bei ihnen War bis 1n ach a1tgerrn"anischem Rechtsbrauch die Veriol-
gung VO  5 Missetaten grundsätzlich Sache des Verletzten der SE1INer

ı1ppe Die öffentliche and kümmerte <sich grundsätzlich N1IC darum
Dementsprechend Warl uch das Beweisverfahren Strafsachen
WI1e bei Streitigkeiten Hab und (ZU4 NUur ganz ormell In der ege.
konnte sich der Beschuldigte WenNnn ein Mann VoNn Ehre War durch

bloßen KReiniıgungseld entlasten den selbst m1T bestimm-
ten Anzahl VO  } Eidesheliern eisten Nur ausnahmsweIlse,
namentlic Wenn siıch vorbelastete un zweilifelhalfite Personen
andelte, WarTr dieser einfache Weg nıcht gangbar Dann MUu sıch der
Beschuldigte unter mständen Gottesurtel unterziehen ur
der ater auf handhafiter al ergriffen War der Kläger näher ZUE

Beweis und konnte 1eRDE selnerselts MmMi1T Se1INen Eıdesheliern 3086 SE1INeEeN

E1ld den Beschuldigten überführen und ZUE Bestrafung bringen Andere
Beweismittel als E1id un Gottesurteil kannte INa N1IC Be]l dieser
Sachlage WAar NATUTKBK! f{Ur die Folter kein Raum

Die inge äanderten sich als Hochmittelalter mMI1 dem Verfall der
Re1  sgewalt die Landfriedensbrüch 1MMer mehr überhandnahmen und
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dam öffentliche cherhe
obrigkeitlicheGewalt gezwung uch Amtswegen das Ve
brechertum einzuschreiten, en Ööffentlichen Friıeden wiederherzu
tellen Das geschah autf run umfangreichenGesetzgebung, die
WITr als Landfriedensordnungen bezeichnen. Der erste sog Reichsland-
rieden wurde schon 1103 VO  } Heıinrich erlassen eitere folgten
Besonders berühmt 1ST der aınzer Land{irieden VO  . 1235 Abgeschlossen
wurde diese KReihe VO.  5 Gesetzen erst durch den sog ewı1igen Land{frieden
VO  ®] 1495 1lie diese Gesetze verlangten VOoO den Or  en Obrigkeiten
Cec1in energisches orgehen Land{friedensbrecher er Art
Straßenräuber Mörder Frauenschänder un andere Übeltäter Das aber
hätte Wege des bisherigen Strafverfahrens n]ıemals geschehen kön-
S Die Obrigkeit mußte vielmehr NUu VO  =) mtswegen eingreifen.
S1e mMu deshalb auch VO  } mtswegen den Sachverhalt erforschen
(inquirere) un dann, wWwWenn sich der Verdacht bestätigt a  e den Ver-
brecher der Sirafe zuführen, hne Rücksicht darauf, ob eın Verletzter
age erhoben der NC nNstelle des bisherigen Verfifahrens auf
Klage des Verletzten 1räai 10808 das Verfahren auf Amtsermittlung, der
WI1e 18988321  ® auch sagt,er Inquisitionsprozeß.
Nun War natürlich auch das Oormelle Beweisveriahren des bisherigen

Rechts IC mehr brauchbar; MUu. vielmehr jedes Mittel TeClC SCIN,
u  3 den wahren Sachverhalt erforschen. Man vernahm jetz VOT allem
Zeugen, verhörte den Beschuldigten, versuchte ihn YADE eständnis
brıngen ungr1ff, wenn 1es N1IC. hne welıteres gelang,_uch schär-
feren Mitteln So kam INa auch Z Folter der “POrtur Strafver-
fahren Man SU! gegebenen das erforderlicheeständnıs
durch körperliche Qualen erzwingen.

Dieser Gerichtsbrauch enNtiIsStTAN: schon Jahrhundert un wurde
ann auch gesetzlich festgelegt. Der Sachsenspiegel (um enndie
Kolter noch nicht, wohl ber das etiwa gleichzeitige echt vVvVon Wiener
eusta: (1220—1250) un auch das AaUuSs derselben: Zeit (1233) stam-
mende eC| von Geldern Ebenso kennt die Folter schon der der
zweıten Hälite des Jahrhunderts verfaßte Schwabenspiegel. So fand
diese furchtbare Einrichtung, WI1IC überall Abendland, auch ] Deutsch-
land Eingang, obwohl uch 1er mancherle1 Bedenken dagegen geäußert
wurden.

Man bisher angenOMMECN, daß die Anwendung der Yolter
Deutschland auf das eisple der damaligen kirchlichenKetzer-

(Inquisitionsprozesse) zurüuckzuführen S@e1 DieKirche fühlte sich
Zeeit durch die mehr sich greifenden Ketzereien,

namentlich den romanischen Landen, ihrem Bestande ernstlich
bedroht un! aher, wWwenn auch erst ach ein1ıgem Zögern, die Folter
auch den Ketzerprozessen angewandt, un!: ZWaTr AAGE rzwingungVO  [

Geständnissen, ZUF Ermittelung VOoNn Mitschuldigen, ]
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schem echt verfahrenden wel richte Ita iens efA Sal  olgt
aber u. auch äér Lehré deshl ho as der defiiBes‚chul-en'gépifl‘ach_l‚das

die Wahrheit Zzu sagen, un: bel ihm eınedigten ZUTrC Pflicht machte,
auf wahrheitswidriges Abstreiten icht anerkannte (S. *heol. 2 11 69,
Da 1U diese Ketzerprozesse uch nach Deutschland hinüberspielten,
meinte man, daß sS1e der Anlaß fUr die Einiführung der Folter ın Deutsch-
land gewesch seien. Neuerdings hat namentlich Eberhard Schmidt die
Richtigkeit dieser Ansicht bestrittiten Er ist der Ansicht, daß sich die KFın-

führung der Folter hne Rücksicht auf fremde Beispiele hne weiliteres

aus dem Amtsverfahren das Landfriedensbrechertum ergeben
habe Auch wWenNnn die Ketzerprozesse N1C| SEWECSCH waren, 190028  @}

die Folter iın Deutschland doch eingeführt. Die Wahrheit dürfte ohl ın
der Mitte liegen. Das eue Verfahren egtie gewiß die Anwendun der

ToOortiur nahe, aber das OoSe Beispiel des römischen Rechts un seliner An-

wendung dur die damaligen kirchlichen Instanzen hat sicher erheblich
mitgewirkt Stammt doch das Wort „Folter: selbst aus dem Lateinischen

(von poledrum Pferdchen-Marterinstrument). Auch ist eachten,
daß das erste größere Rechtsbuch, das die Folter kennt, der Schwaben-
spiegel, ım Gegensatz ZU. Sachsrenspiegel Star unter kurialep Eın-
nüssen steht.

schland einmal heimisch geworden War,Nachdem die Folter ın eut
wurde S1e in immer steigendem Maße und immer schonungsloser ange-
wandt. Im und Jahrhundert finden WI1TLr S1Ee überall. Die Richter,
die sıie ZUT Anwendung brachten, vielfach ganz ungebildet OE

Wie das Amt des Henkers,charakterlich recCl. bedenkliche Mensche
SO galt auch das Amt des Strafriıchters als verrufen. er fanden sichZ  ®  E  252). S  e  X  10  a  TO:  schem Recht verfahrenden wel  en  richt  © Italiens  ef  DE  “ aber ua auch défLéf1ré des hl.T homas, der dem Besy}chul-y  _ entsprach das  R  die Wahrheit zu sagen, und bei ihm ein Recht  _ digten zur Pflicht machte,  S  auf wahrheitswidriges Abstreiten n  icht anerkannte (S. theol. 2 II 69, 1).  S  Da nun diese Ketzerprozesse z. T. auch nach Deutschland hinüberspielten,  meinte man, daß sie der Anlaß für die Einführung der Folter in Deutsch-  land gewesen seien. Neuerdings hat namentlich Eberhard Schmidt die  Richtigkeit dieser Ansicht bestritten. Er ist der Ansicht, daß sich die Ein-  führung der Folter ohne Rücksicht auf fremde Beispiele ohne weiteres  aus dem' Amtsverfahren gegen das- Landfriedensbrechertum ergeben  S  habe. Auch wenn die Ketzerprozesse nicht gewesen wären, hätte man  _ die Folter in Deutschland doch eingeführt. Die Wahrheit dürfte wohl in  der Mitte liegen. Das neue Verfahren legte gewiß die Anwendung der  Tortur nahe, aber das böse Beispiel des römischen Rechts und seiner An-  wendung durch die damaligen kirchlichen Instanzen hat sicher erheblich  mitgewirkt. Stammt doch das Wort „Folter“ selbst aus dem Lateinischen  (von: poledrum — Pferdchen-Marterinstrument). Auch ist zu beachten,  daß das erste größere Rechtsbuch, das die Folter‘ kennt, der Schwaben-  spiegel, im Gegensatz- zum Sachsgnspiegél s‚tarl_g unter - kurialep Ejn—  flüssen steht.  schland einmai heimisch gevvorderi War‚  _ Nachdem so die Folter in Deut  _ wurde sie in immer steigendem Maße und immer schonungsloser ange-  wandt. Im 14. und 15. Jahrhundert finden wir sie überall. Die Richter,  die sie zur Anwendung brachten, waren vielfach ganz ungebildet und  n. Wie das Amt des Henkers,  charakterlich recht bedenkliche Mensche  so galt auch das Amt des Strafrichters als verrufen. Daher fanden sich  * nur 4minderwertigé Personen für derartige Aufgaben. Die Gesetzgebung  nwei-  _ kümmerte sich zunächst um diese Dinge wenig und gab keine A  ä  \  sungen, wie im einzelnen zu verfahren war. Eine Rechtswissenschaft,  wie sie z. B. in Italien bestand und dort regelnd eingreifen konnte, gab  es in Deutschland noch nicht. So macht sich denn gééép Ende des Mittel-  _ alters in diesem Verfahren die entsetzlichste Willkür breit. Es mehrten  en gegen die  ” sich denn auch gegen Ende des 15. Jahrhunderts die Klag,  _-gani’VerWahrloste Kriminaljustiz, so daß sie schließlich von der. öffent-  _ lichen Gewalt nicht mehr überhört werden konnten. Namentlich auf den  -Reichstagen von Lindau (1496) und von Freiburg i. Br. (1497/8) wurde  _ darüber verhandelt. Auch versuchten verschiedene Territorien wenig-  stens für ihren Bereich im Wege der Gesetzgebung Abhilfe zu schaffen.  Einem kleinen mittel‚d;lltschefi Staat gelang dies auch vortrefflich, näm-  lich dem Bistum Bamberg. Der damalige Landhofmeister des Bischofs,  Freiherr Johann von Schwarzenberg — zwar kein zünftiger Jurist,  PE E  _ wohl aber ein hochgebildeter, namentlich an Ciceros Pflichtenlehre: ge-  ‚schulter Ma'mi — k0@te $chon 1506 fur sginen Beteich dié'_berühmte  53  +Nr minderwertige Personen fur derartıge ufgaben. Die Gesetzgebung

wel-kümmerte sich zunächst um diese inge wenig und gab keine

SUNgeCN, WI1€e 1m einzelnen ZuUu verfahren Wa  $ Kıne Rechtswissenschaf{ft,
W1e s1e R 1n Italien bestand und dort regelnd eingreifen konnte, gab
es in Deutschland noch nicht SO mMaC. sıch ennn gegen Ende des ittel-

alters in diesem Verfahren die entsetzlichste Willkür breit. Es mehrten
en gegen diesich denn auch en Ende es Jahrhunderts die Klag

ganz verwahrloste Kriminaljustiz, daß sS1e schließlich von der öffent-

lichen Gewalt nicht mehr überhört werden konnten. Namentlich auf den
-Reichstagen von Lindau (1496) un! @ reıbur Br wurde
darüber verhandelt. Auch versuchten verschiedene Territoriıen wenig-
stens für ihren Bereich 1m Wege der Gesetzgebung Abhilfe sc_haf.fen.
Einem kleinen mitteld;utschehaa gelang 1eSs auch vortrefflich, nam-

lich dem Bistum Bamberg Der amalı e Landhofmeister des Bischofs,
Freiherr Johann VO  } Schwarzenberg ZWAar kein zünftiger Jurist,
wohl ber eın hochgebildeter, namentlich an Ciceros Pflichtenlehre: g..

schulter Mann 0@e gchon 1506 für seinen Bereich die berühmte



Bamberger- Hä1séerichtsardfiüng (Cofisfitufid Criminalis BambergensisC.C.B.) schaffen; die 3 ihrer anerkannten Vorzüge bald auch äg
andern deutschen Territorien eingeführt der jedenfalls befolgt wurde.Ihr Hauptzweck WarL, 1ım Strairecht und Strafverfahren, namentlich auchbei der Anwendung der Folter, der illkür einen Riegel vorzuschleben.
Kurz darauf PTUL das eich selbst eın Aui Grund der Vorarbeiten
Schwarzenbergs wurde 135943 auf dem bekannten Lutherreichstag VO  ®
Worms eın ETrSter, sich das Bamberger Gesetz anlehnender Kntwurfifür eine umfassende Reichsstrafgesetzgebung vorgelegt und, mehrfach
umgearbeitet, ach Überwindung mannigfacher Schwierigkeiten — aller-
dings erst na Schwarzenbergs Tod (1528) aut dem er  stag Von
Kegensburg 1539 als Peinliche Gerichtsordnung arls Oder Consti-
tutio Criminalis Carolina (CCEC) 1ın deutschex; Sprache ZARE Reichs-
gesetz erhoben

Die Arbeiten Schwarzenbergs un! seiner Gehilfen Iußten aut den Pr
gebnissen der bis 1n 1n Deutschland ziernlich unbekannt gebliebenenitalienischen Kechtswissenschaft, WI1e S1e seit dem 192 Jahrhundert vorallexfi In Bologna gepflegt worden Wa  H Das Neue ın dieser Gesetzgebung
bestand darın, daß S1e iın Deutschland erstmals den Versuch machte, den
Ve'rbreéhensbegriff klar umreißen, daß S1Ee das Problem der Schuld
und überhaupt der strairechtlichen Verantwortlichkeit eingehen
orterte und auch SONS eine Reihe VO  } SOg allgemeinen Lehren,
WI1e die VO  5 der Bestrafung des Versuchs, die Te Von der Mittäter-
schaft d., sorgfältig behandeln bestrebt War

Vor allem aber suchte sS1e Urdnung 1ın das Strafverfahren 711 bringen
un auf diesem Gebiet der herrschenden furchtbaren Willkür ein Efnde

machen. el namentlich ZWel Fragen beantworten: Wann
darf Z peinlichen Strafe verurteilt werden un wann darf INa ZU

Überführung des eugnenden Angeklagten vA Folter schreiten? Denn
die Folter glaubte man T OLZ aller Mißbräuche, die miıt ihr getrleben
wurden, N1IC. entbehren können, obwohl -sich auch damals wleder
gewichtige Stimmen S1e Trhoben atten, Ww1e die des spanıschen
Philosophen und Humanisten 1uan Lu1s Vives (1492—1540), er die
Tortur als eın ganz widerchristliches ittel brandmarkte. ach der
6© durfte eine Verurteilung peinlicher Strafe 1414: annn erfolgen,
WenNnn die La terschait des Bes  igten UT mindestens ZWel einwand-
Ireie unmıittelbare Tatzeugen bewiesen War der der Beschuldigte eın
Geständnis abgelegt hatte Indizien also, Tatsaéhen‚ dUS denen die
Täaterschaft des Beschuldigten NUur mittelbar folgern War, eichten Hi
mals Z  — Verurteilung au  N Waren IBRDE die beiden unmittelbaren Ta
ZeUsEN IC vorhanden 117 egte der Beschuldigte Ireiwillig kein (76-
standnis ab, konnte dieses mi1t Hilfe der Folter EI‘Z_VV\ng en werden.
ber die Folter, die Sos peinlich_e rage, durfte nicht willkürlich —

folgven, sondern War Ngeregelte gesetzliche Voraussetzungen ge-
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landfremdemGesindel mı1t demden Abgesehen vVOon verdächtigem,
auch die MsStTaAande machte, durifite NUr annn gefoltert
werden Wenn e1INe SOg „genugsame der re  1C Anzeigung‘“‘ vorlag,

Wenn das bisherige Ermittlungsverfahren starke Verdachts-
gründe den Beschuldigten ergeben a  e, daß eigentlich nach heu-
iger Auffassung der 'Täterschaft und chu. des Angeklagten N1IC
mehr zweifeln War Eine solche „redliche Anzeigung‘ lag dann VOTr,
WenNnn wenigstens CIn unmittelbarer atzeuge vorhanden War der IN
dizien obigen 1Inn vorlagen die den Beschuldigten besonders STAT.
belasteten Insofern durften Indizien benutzt werden S1ie enugten 111

YAÄDEe erurteillung, wohl ber ZUTFC Folterung
Die Obrigkeit er unächst nach „Annehmen‘‘ Verhaftung

des Verdiäi  tigen diesen hören un SE1NeES Leugnens W £1-

tere Ermittlungen anzustellen durch Abhören VvVon Zeugen Verneh-
MUunNg vVvVon Sachverständigen (Arzten Hebammen USW.) un Einnahme
des Augens  eins War das ges  ehen, War prüfen, ob das rgeb-
MN1S dieser Beweisauinahme die AÄAnnahme A  en Anze1gung
rechtfertigen konnte Hiıerbeli sich das Gericht eingehende g‘-
setzliche Vorschriften für die Beurteilung der einzelnen Indizien hal-
ten Da gab Indizien, die für alle Trien VO  5 Strafiftaten galten (indicia
generalla), WI1e Umgang m1T anderen notorischen erbrechern der
ohnen in Verbrecherquartieren, und Indızien, die DE bei einzelnen be-
stimmMten Missetaten finden (indicla speclalia); WI1e der Be-
sS1tz des gestohlenen utes der verdächtige Beziehungen des Beschul-
digten Z Tatort ordes anche Ind1ızıen (indicla proxima)
reichten einzeln fÜür sich qallein AaUSs EeELINe „redliche Anzel1gung De-
gründen Von andern (ind1cia remota) mußten erst mehrere n._ %.  %.

kommen hinreichenden Verdacht ergeben chien 1235388

nach den Ermittelungen 1nNe „redliche Anzeige‘‘ vorzuliegen wurde
der Beschuldigte azZzu gehört un: aufgefordert sich verteidigen
nament] lı Entschuldigungsgründe vorzubringen. DIie Annahme

Verteldigers War ihm dabei gestattet. ber SC1N Vorbringen WUuTr-

den annn egebenen Yalle weltere Beweilise erhoben Führte diese
erneute Beweiserhebung DIE ZAUE Beseltigung des Verdachts, durifite
INa endlich erpeinlichen rage nahertireten Es wurde auf S1E UrCc.
eın Zwischenurteil erkannt, aber erst, WenNnn INa  ®) vorher och den Rat
der Rechtsverständigen mi1t Juristen besetzten erhof{s,
Schöppenstuhl Oder Juristenfakultät eingeholt Erst annn
wurde nach vorheriger Androhung ZUT Vollstreckung der TOTIur g...
schritten ber Art un: Maß eNts  1e' der Ortlıche Gerichtsbrauch
Führte die Folter keinem eständnis MU. der Beschuldigte
Jedig gesprochen werden. Führte S1e eständnıs, S1022
„Uurgı . ann War die Grundlage für ein verurteilendes kenntnis
gegeben ber dieses durite gleichwohl och NC sofort erfolgen. Zl



Is
Folter WI1Ee erho (ratifizieren) Is
eingehend ber den Hergang der 'Tat mMen Insbesondere SO

dabei über inge verhört werden, die 1Urder wirkliche ater W1S5Ssen
konnte. ber die Von dem Beschuldigten vorgebrachten Angaben WAar,
wenn nötig, nochmals Beweis erheben, das „Urgı War
verifizieren. Dann erst durfte das Urteil gesprochen werden. Man ann
nıcht Jleugnen, daß alle diese eingehenden Vorschriften wohl der Lage
: Fehlsprüche nach Möglichkei verhindern.

ber die Verfasser der sich auch darüber klar, daß die
besten Gesetze nıchts nutzen, wenn ungeeignete Richter S1Ee handhaben.
Und dieser Hinsicht sah damals och sehr chlimm aus
Die Verwilderung un!:! Verwahrlosung der damaligen Krıminalj]ustiz War
hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß die sich schon verachntetien
Strafrichterposten, WI1e schon bemerkt, meilist VO  m ganz ungebildetenun!
uch sittlich anrüchigen Personen verwaltet wurden, die zudem oft
der Bestechung zugänglich Das gerade der entsetzlichen
illkür ‚HERT Grausamkeit geführt Das Richteramt kannNUur VO  }
wissenschaftlich geschulten, mıit Se1inenm Berufe verwachsenen un: VOoOrTrT
allem sittlich lauteren Mann gut verwaltet werden. Dessen sollte mMa  ]
siıch auch eutfe wieder CII eIN; INa  3 manchen egenden Deutsch-
lands wieder sog Volksrichter walten 1äßt Au  Q Ende des ittel-
alters hatten gerade solche Volksrichter das en heraufbeschwo-
LEL Die Schwarzenbergsche Gesetzgebung SU! auch hier Besserung :
chaffen Das Strairichteramt mit SE1INer hohen Verantwortung sollte
wlieder INn renam werden. Nur die Besten ollten bekommen. Diese
ollten mıiıt Behutsamkeit vorgehen, ihre Verantwortung VOTLr

Augen en un eingeden SC1IN, daß S1e mıi1t ihrer eele Seligkeit fÜür
ihren pruch haften hätten. Schließlich aber ollten den üblichen
Laienrichtern alle wichtigen Entscheidungen abgenommen un den
Juristen, den Kechtsverständigen den Oberhöfen und Juristenfakul-
aten übertragen werden, besonders auch die Entscheidung, ob die Folter
angewendet werden durfte der N1IC|

Es wurde schon gesagtT, daßdie NUur unter großen Widerständen
15392 Gesetz geworden ist Namentlich die Reichsstädte hatten sich da-

gestellt. Sie der Ansicht, die nehme jel zuvıel
Rücksicht auft die Verbrecher und mache eine wirksame Bekämpfung
des Verbrechertums unmöglich. Sie verlangten Beibehaltung des bis-
herigen summarıschen Verfahrens, da S1e SONStT des überhandnehmenden
erbrechertums N1IC Herr werden können glaubten. S1ie wollten
dem rundsatz des „kurzen Prozesses‘ festhalten, demdie rücksichts-
lose nwendung der Folter eine besondere gespielt Gleich-
wohl wurde die Gesetz

Nachdem S1Ie der el  stag verabschiedet hatte, etzten sich ihre
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chsgren der reu. Schlesw g,
olen Die Gerichtspraxis, die Gesetzgebung und die nun auch

Deutschland entstehende Strafrechtswissenschaft gingen daran, die
Rechtssätze der auszulegen, ergänzen und fortzubilden. Eine

Reihe VOoNn bedeutenden Gelehrten betätigte sich ] dieser Richtung,
VonNn denen wenigstens der Sen1lor des Le1ipziger Schöppenstuhls Benedikt _
Carpzow (1595—1666) genannt SC1 Man suchte Grundsätze darüber auf-
7zustellen bei welchen ergehen die Folter angewende werden ürfe,
ob be1i en der 11LUT: bei todeswürdigen erbrechen; 10a  5 untersuchte,
ob ma NIG SCWI1SSC Klassen der Bevölkerung, äahnlich W1e römischen
Recht, namentlich den Adel, die Gradulerten, die Geistlichen und höheren
Beamten VOoO  } der Folter ausnehmen9 INa  e Iragte, WI1e oft hinter-
einander Ma  ® die Folter anwenden uUrie und W3as mıit ngeklag-
ten geschehen habe, der TOLTLZ Folter nicht gestanden a  IS
den ber trotzdem weiıter dringender erada«c bestand So SU! INa

weiter vorwartis kommen.
Dabei blieben ber auch sehr schmerzliche Rückschläge N1IC 2a08 Die

vielen TICSE der Zelt, namentlich der Dreißigjährige rleg, üuhrten LA i  ;\
Verwilderung des ganzen Volkes un! damit uch der Strafjustiz.

Vorem aber hat I6 un! aıuch och Jahrhundert
SderHexenwahn furchtbares Unhe!il angerichtet. Die amalige enge un

teilweise auch ungesunde Verbindung desRechtslebens mit der eligıon
hatte azu geIührt, jeder Missetat zunächst einmal 111e Beleidigung
der göttlichen Majestät sehen, die ahnlich WI1C die Be-

leidigung der irdischen ajestät nicht schar{f un!: rücksichtslos
vorgegangen'werden konnte Als schwerstes Verbrechen ott galt .
ber das Bündnismitdem Teufel, die exerel. Auf TUn des erüch-
tigten Hexenhammers (Malleus maleficarum) un der ihn billigenden

Innozenz I1LI (1484) der amp die Hexen egonnen
und sich WI1e eiINe Seuche berEuropa un ATı uch ber Deutschland
verbreitet Die Hexerei gehörte den CT1IN1Na atrocissıma, bel denen.
sıch die Gerichte oft Von jeglicher gesetzlichen Schranke auch
hinsıc.  ich der Anwendung der Folter freimachten Diese wurde rück-

}  }
d&  4A  E

sichtslos angewandt, und sSiınd der 'Tat unzählige Menschen völlig
unschuldig auf den Scheiterhaufen gekommen. Man annn sich. aum VOI-

stellen, welche unsınnıgen Geständnisse damals aus den Besch  igten
mi1t der Folter erpreßt wurden. Dem bel War miıt ernun nicht
beizukommen. eder, der dagegen angıng, 1ieit selbst Gefahr, eın N-etr=
fahren verstrickt _ zu werden. er mußte Y1eadrı Von Spee 1632 und
1634 eruhnmte „Caut1o eriminalıs“ anonNnym erscheinen lassen. Kırst
mit der Aufklärung der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ahm der
Wahn eın Ende
Die Aufklärung, die überhaupt eiNle gänzli  e Umwandlung der KrIi1-

CT
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minaljustiz herbeiführte machte endlich uch der Folter e1iIn Ende A
erst hatte Deutschland der hallische Professor Christian 'Thomasıus
1705 wieder einmal Stimme dagegen rhoben Dann War 1A3 I der
NMitte des ahrhunderts OLlTALre gefolgt Schließlich ließ 1764 der 113=-
liener Beccaria SC1MN berühmtes uch ber Verbrechen un Strafen
scheinen dem auch die noch übliche nwendung der
Folter scharf verurteıulte 118e diese Stimmen forderten VO esetzgeber
die Abschaffung dieser Einrichtung anche elenrtie dere hielten die
Verwendung derartiger Rechtseinrichtungen WIeEe die Folter als der Netr-
nun wl1ldersprechen schon hne welteres ach dem Naturrecht IUr
zulässig. An diesen Stimmen konnte uch die Staatsgewalt auf die Dauer
nıcht vorübergehen. Langsam wurde die WHolter abgeschaifft. Voran g1inNg
1l1er das Königreich Preußen un: ZWarTr schon Zeeit als die He
deutendsten einschlägigen Schriften Voltaires und Beccarlas noch nicht
erschienen Der Ruhm, den ersten Schritt eian aben, gebührt
FEriedrich IEE on weniıige Tage ach SE1INeEeNMN Regierungsantrıitt chafite

UÜre Königliche er VO. unı 1740 die Folter Sec1iNenN Staaten
für die elsten aD DIie völlige Aufhebung wurde hald darauf VeI-

fügt Allmählich Iolgten annn auch die Nachbarstaaten 1776 ÖOster-
reich das S1e SCIHeTtr Theresiana Von 1768 och beibehalten 14770
Mecklenburg un Sachsen 1779 dle al 18306 Bayern un: Wüuürttem
berg In HWHrankreich dessen Kriminal]justiz Jahrhundert och be-
sonders STausam und willkürlich SEWESCH WarLr raumte die Gesetzgebung
der Revolution m1T der Tortur auf Einige Staaten zöogerten sehr Jange,
besonders das Königreich Hannover Hier die firanzösisch-west-
allsche Zwischenreglierung die Folter schon abgeschaifft gleichwohl
führte S51 1814 die aus England zurückgekehrte hannoversche egle-
LUNS wieder E1n blıs S1E sich erst 18729 VAEG endgültigen Beseltigung
SQquUEMILE och spater wurde S1LE (1828) beseltigt In en VOCT-
schwanden die etzten estie erst 1831 Außerhalb Deutschlands en
CINISE Schwelzer Kantone his ZU. des Jahrhunderts der Fol-
ter festgehalten *.

Dieses an Zögern vieler KReglerungen 1ST nicht aQaut Böswillig-
keit rausamkeit der Rückständigkeit zurückzuführen Die ufhebung
der Folter brachte zunächst vielfach rhebliche Verwiırrung das Yaf-
rechtswesen Der amalige StraIiproze beruhte nämlich auf mehr
der minder formalen Beweılssystem Es durite 6Rn verurteilt werden

So d1le kontinentale Entwicklun InEngland INa  ( dagegen VO  } poli-
tischen en abgesehen dem altgermanischen Verfahren festgehalten,
dem auch in. Strafsachen 1iNe Verfolgung T:  — auf des Verletzten stattfand.
er gab dort auch keine Folter obigen Sinne. och MU sich der Beschul-
igte, WenNnn niıicht gestehen wollte, SC1INETLr Entlastung auf den Spruch (ze-
schworenenbank berufen und onnte  E} dies ablehnte, auch. Ur«c körperliche
ualen (peine ortie ei HTre dazu SE  ungen werden (bis
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Len dern mindestens ZW e1 NM1TTIE tze gen anden
der Beschu  igte gestand Da NU: ZzW el unmittelbare Tatzeugen seliten
vorhanden9 kam dere auf das eständnis des Beschul-
digten Wenn INa  ] aber eın solches N1C. mehr YTZWINSCH konnte
hätte INa  ® die elsten erbrecher auch bel dringendstem Tatverdacht
Ireisprechen INUusSsSen Da das nıicht anhg1ınsg, kam INa  B allerhand be-
denklichen, widerspruchsvollen un! uch ıttlich aın einwandfireien
aßnahmen Man CrZWAaANg ZWAar eın Geständnis mehr mi1t der Folter,
aber INa bestrafte TI den Beschuldigten aIiur daß ach der Me1ı-
NUNg des Gerichts gelogen un Wahrheitspflicht gegenüber dem
Gericht verletzt (Sog ugen- oder ngehorsamsstrafen), W as NAatiur-
lich NUur E1iNe andere Art der Folter War der INa  } verhängte Wenn zein
eständnis erzielen WarLl E1INe SeEIINSECIEC Strafe als soOs Verdachtsstrafe
So veriuhren 1805 Preußen 18306 Bayern H 1822 uch Hannover. ber
das NAatUril es widerspruchsvolle Maßnahmen Der
richtige Weg WAaTe Sgewesen das bisherige ormale Beweılssystem azZuUu-
chaffen den Richter VOIl allen gesetzlichen Beweisregeln befreien un:
ihm das echt ZUT Irelien Beweiswürdigung eın da ß
Sganz nach freier NNeTIeTr UÜberzeugung den Angeklagten schuldig oder

freisprechen. konnte ber mmMa cheute sich vorläufig noch, den Rıchter
mit solchen Verantwortun elasten

Dann aber wurden, zunächst ı Frankreich un späater auch ı1 Deutsch-
land die Schwurgerichte eingeführt. Den Geschworenen konnte Ma  ® die
Beobachtung strenger.Beweisregeln N1IC zumuten; S1E konnten AL ach
ihrer frelen Überzeugung urteilen, mußten also das Recht der Ireien Be-

weiswürdigung erhalten In der konnte INa  5 dieses eCc ann
auch den rechtsgelehrten ıchntern NIC mehr Und elen
denn endlich der ersten Hälifte des 1 Jahrhundertis alle die ber-
el1Dse die der Vergangenheıit noch mi1t der Folter ı Verbindung g..
tanden hatten Da INa ferner das gerichtliche Verfahren mM1% allen mMmO$S-
lichen icherungen W1e Offentlichkeit un Mündlichkeit der Verhand-
lungen Unabsetzbarkeit der Richter us  S umga kam erichts-

selbst nicht mehr Rückschlägen Anders dagegen 1sST bel der
Polizei geEeWeESCN, bei der derartige icherungen nicht orhanden

Daß S1Ee auch 1er ausreichendem Maße eingebaut werden, ist E1INeE

Forderung un: Aufgabe der Zeeit, Wenn empörende Rückfälle die
Barbarel, WI1e S1e „Dritten. e dl“ verzeichnen 9 wirksam
verhindert werden sollen gelingt, diese Au{fgabe befriedigend
lösen wird die Zukunft lehren Jedenfalls 1st größte OTSIC. und
Wachsamkeit atz; 7zumal wenn die Gefahr TO daß politische
aCc ZUT Willkürherrschaft entia un der aD 0Bl {Ur ihren Be-
STan: SOLC. ungesetzlichen un unmenschlichen Mitteln greiit


